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An die 
Rechtsanwaltskammer Wien 
„Versorgungseinrichtung Teil B“ 
Rotenturmstraße 13 
1010 Wien 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

          

 

 
 

 

  
 
 

 
 

 
 
 
     
 

  
 

Beitragsbefreiung ab der Vollendung des 65.  Lebensjahres gemäß § 9 Abs 2 der Satzung Teil B
2018

Ich,  ________________________________  ,R/J  __________  habe mit  ___________

das 65. Lebensjahr vollendet und beantrage:

� die Bef  reiung von der Beitragsleistung f  ür die Versorgungseinrichtung Teil B gem §  9  Abs 2
Satzung Teil B 2018

ab  ________________.

Eine  Bef  reiung von der Beitragsleistung kann f  rühestens ab dem auf  die Antragstellung f  olgenden
Monatsersten oder einen späteren Monatsersten, der im Antrag angegeben ist, gewährt werden. Eine
rückwirkende Befreiung von der Beitragsleistung ist  nicht  möglich. Die Bef  reiung kann nur f  ür den
gesamten (restlichen) Zeitraum bis zum 70. Lebensjahr vorgenommen werden.

____________________  ____________________________

Datum  Unterschrif  t
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